
 
 

[Hier eingeben] 

Das Projekt Innovatives Wien“ (IWI) trägt dazu bei, betriebliche Forschungs- und 
Innovationsaktivitäten in Wien auszubauen, Kooperationen anzuregen und bei jungen Wienerinnen 
und Wienern Begeisterung für Forschung und Innovation zu wecken. Nähere Informationen auf 
https://www.efre.gv.at/ 

 

Innovationskongress | Digitales Planen, Bauen & Betreiben 
Teilnahme als Testimonial 
 
17. September 2026, Wien 
 
Teilnahme als Testimonial 
Die Wirtschaftsagentur Wien sucht drei innovative Wiener Startups, die innovative, digitale 
Tools im Bereich Projektentwicklung, Planung, Bau oder Betrieb entwickeln.  
 
Die ausgewählten Startups/KMUs verpflichten sich, 

im Vorfeld des Innovationskongresses für ein persönliches Gespräch zur Verfügung zu 
stehen, 

bei Bedarf für Presseanfragen als Testimonial für den Technologiestandort Wien zur 
Verfügung zu stehen, 

für Fotoaufnahmen im Rahmen des Innovationskongresses zur Verfügung zu stehen und 
der Verwendung dieser Fotos zu Werbezwecken zuzustimmen. 
 
Wer kann sich bewerben? 

Startups, die maximal fünf Jahre alt sind. 

Ihre Betriebsstätte liegt in Wien 
 
Auswahl: 
Reichen Sie Ihre Lösung bis 17. August 2026 ein. 
 
Inhaltlich bitten wir um eine Beschreibung des Unternehmens sowie der Geschäftsidee und 
eines passenden Produkts (max. 2000 Zeichen) sowie um die Bekanntgabe, welche Person 
den Bühnenslot am 17. September in Anspruch nehmen wird, an 
greeneconomy@wirtschaftsagentur.at.  
  
Die Auswahl der Startups treffen die Wirtschaftsagentur Wien und Digital findet Stadt 
gemeinsam. 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Lukas Lengauer: lengauer@wirtschaftsagentur.at 
 
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie den obengenannten Bedingungen für die Teilnahme zu. Es 
erfolgt keine Barablöse. Die Teilnahme am Auswahlprozess ist kostenlos. 
 
 

Die Vergabe der Tickets erfolgt als Beihilfe im Sinne der De-minimis-Verordnung (EU) 
2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023. Gemäß dieser Verordnung darf die 
Gesamtsumme der einem Unternehmen gewährten De-minimis-Beihilfen 300.000 EUR 
innerhalb eines Zeitraums von drei Steuerjahren nicht überschreiten.  
Mit der Annahme der Tickets bestätigt die/der Empfänger*in, dass durch diese Zuwendung 
der genannte Höchstbetrag nicht überschritten wird und dass alle Voraussetzungen der 
Verordnung erfüllt sind. 
 
 
 


